
Betreff
Antrag  tur  Sicherheitskennzeichnung  des  inneren  Radwegs  Von-Kahr-Straße  in  die
Bauseweinallee  Bei  der  Querung  Jestelstraße

1.  der  Radweg,  der  auf  Höhe der  Hausnummer 47 vom vorfahrtsberechtigten
Radweg  entlang  der  Von  -  Kahr-  Straße  abzweigt  und  hinter  dem
Lärmschutzwall  parallel  zur  Von-Kahr-Straße  verläuft,  als  nicht
vorfahrtsberechtigter Radweg die Jestelstraße quert und in die Bauseweinallee
führt, soll auf der Jestelstraße rot gekennzeichnet werden. Die Büsche, die die
Sicht  auf  den  Radweg  stark  einschränken,  sollen  deutlich  zurückgeschnitten
werden.  Es  soll  in  beiden  Richtungen  in  der  Jestelstraße  gut  sichtbar  ein
Hinweisschild "Vorsicht Radfahrer" angebracht werden. 2.Die Jestelstraße, die
als  verkehrsberuhigter  Bereich  ausgewiesen  ist,  soll  deutlicher  als  solcher
gekennzeichnet  werden  durch  Aufspritzen  des  entsprechenden
Verkehrsschildes und der dazu gehörigen Geschwindigkeitsvorgabe 5 km/h in
beiden Richtungen auf  die Fahrbahn.
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